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Neues helvetisches Tagblatt.
(Fortsetzung dJs schweizerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Ustèri Mitgl. der gefttzgeb. Räthe»

Band N. cxk.1. Bern, 27. Sept. 1799. 6. Vendemiaire vm.

An die Abonnenten des neuen helvetischen Ta-
geblattes.

Mit Nro. 144. geht das erste Quartal von
dem ersten Band des neuen helv. Tagblatts zu
Ende. Dasselbe wird wie bisdahm von den Re--

pressentante» Escher und Usteri unter dem gleis
chen Tire! fortgesezt, und die Momenten sind
ersucht/ ihre Abonnements sûr den 2ten Band, der
wieder aus 144 Numern besteht (von denen läge
lich 2 erscheinen mit sechs Schweizerfransen bei
der Zeitungs-Ezpedttion in Bern, und auswärts
bei den Postämtern zu erneuern.

G e s e z g e b u n g.
Grosser Rath, 20. Sept.

Fortsetzung.
Custor: Sagen uns denn nicht die Geschieht--

schreiber, daß in der alten Ordnnng viele Gegen--
den wegen ihren Aufstanden ihrer Rechte beraubt
wurden, und nun wollten wir ungeachtet der
Proklamation des Direktoriums diese Bürger
ihrer bürgerlichen Rechte nicht berauben Uebrigens
beharre ich auf der Tagesordnung.

Kühn. Ich wunderte mich über das Arrete
des Direktoriums, welches ohne Unterschied alle
Urvcrsammluugen im Wsllis einstellte ; die von der
Commission Lorgeschlagne

^
Maßregel ist durchaus

zweckmäßig da hingegen die Allgemclnmachung des
Gesetzes dem Direktorium Willkichr in die Hand
gäbe; nur eins ist nöthig dem Gutachten beizufà--
gen, daß nemlich die treugebliebeum Bürger sich
an die nächsten UrVersammlungen anschlössen kön--
nen, um da ihre Rechte, auszuüben,
^ì^^îverth: Es ist keine grössere Strafe,
M Berauoung des Bürgerrechts, und darum kann
«, Zum Gutachten selbst stimmen; zwar ist
Mus Antrag mildernd, allein es muß erst dem
âeno.mm Zeit geiassen werben, die guten Bürs
Sà ausftndig zu machen.

Schiumpf kann Eschern nicht beistimmen, weil" vie Distrikte, weiche unschuldig in Femdeshände

gefallen sind, mit denjenigen vermengt, welche
selbst, Aufruhr anzettelten, und den Feind Herbeis
riefen.

Das Gutachten wird mit Ktchns Beisatz anges
nommen.

Nüce: Bis izt habe ich mich gegen Perighe
immer still, und aller Persönlichkeiten enthalten -»
heute hat Perighe anders gegen mich gehandelt,
und gesagt, ich hätte mich vielleicht nicht so mus
thig wie jene Bürger gegen die Rebellen benoms
men—und diese und jene Motion sey meiner wür-
dig — Dieß ist vor dem ganzen Volk gesagt wors
den, und ungeachtet ich über 60 Jahre alt bin, so
bin ich doch noch küzlich in Rükstcht der Ehre, und
obgleich ich noch im Fall Ware, selbst mir Genugs
thuung zu verschaffen so soll doch der Versamms
lungssaal der Geftzgeber nicht zum Kampfplatz wers
den; ich erkläre aber, daß ich nicht mehr hier
sitzen kann, bis ich Genugthuung werde erhalten
haben. (Nüce entfernt sich. >

Perighe: Ich habe etwas hart gesprochen
gegen Nüce, aber er hat auch alle Oberwalliier
ungerechter Weise zusammen genommen, da er doch
wissen muß, daß mein Vater und mein Bruder
wegen ihrer Wiederfetzung gegen den Aufstand ges
fänglich weggeführt wurden; nimmt er seine Be--
schuldigung znrük, so werde ich auch meine Auss
drücke zurüknchmen.

Hubcr. Man hat freilich etwas leiden schafks
lich, und Perighe selbst unanständig gesprochen,
aber da dieser keine Einwendungen machte, als ich
meine Verwunderung äusserte, das er nicht zur
Ordnung gerufen ward, so hat er dadurch seinen
Fehler stillschweigend anerkennt, und die Sache ist
als beendigt anzusehen.

Herzog v. Ess. Perighe hat sich unanständis
ges Ausdrücke bedient, wenn das so fort geht, wird
unsre Versammlung bald einer Pintenschenke âhns
lich sehen; ich fodre, daß.jezt noch, Perighe zur
Ordnung gewiesen werde.

Zimmermann. Die Sache ist nicht lo schreks
lich, wie Herzog sie schildert; der erste beleidis
gende Auàuk war mit einem vielleicht begleis



sfî
tek- und ich und gewiß auch die Mehrheit der
Versammlung sind weit davon entfernt zu zweifeln,
daß uch Nüce nicht mit dem gleichen Muth den
Reb en widersczr hätte, wie jene bezeichneten
Bürger; die zweite blos indirecte Beschuldigung
im ,r Nüce Ehre weil die Versammlung seinen
Antrag annahm, und fallt also auf den Bcschuidi-
ger selbst zuritt; daher trete mau nun nicht weiter
in die Sache ein.

Kühn sieht die Sache füy nicht so unbedeutend
an, und würde nicht mehr gerne in die Versamm-
luug kommen, wenn Lolche Persönlich keilen Mode
würben; er fodert also luchmmt, daß der President
dem V. Perighe im Namen der Versammiug einen
Verweis gebe.

Zimmerman». Da wir leider schon mehrere
stärkere Ansràse in unsrer Versammlung gehört
haben, ohne daß ein Mitglied deßwegen durch ei-
neu Beschluß der Bersammü mg, einen Verweis er-
halten Hütte, so trage ich darauf an, daß man
sich begnüge zu erklären, daß Pe.ighcs Ausdrüke
ton der Versammlung mißbilligt werden.

Z im in er mann im Namen einer Commission,
legt folgendes Gutachten vor, über welches Dring-
Uchkeit erklärt wird:

An den Senat.
In Erwägung, daß es nothwendig ist, zu be-

stimmen, ob jeder Bürger, der von den Maylvcr-
sammlungen zu irgend einer Stelle, in der Republik
befördert wird, gezwungen sey eine solche Stelle
anzunehmen;

^ hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

Kein helvetischer Bürger kaun gezwungen
werden, irgend eine Stelle in der Republik, wozu
er von einer Wahlversammlung befördert wurde,
anzunehmen.

2. Ein jed r Bürge?, der aber eine solche Stelle
nicht annehme: will, soll es nach Verlauf von Y

Ständen Bedenkzeit, von dem Augenblik an, wo
ihm seine Wahl durch die Wahlversammlung bekannt
gemacht wird, derselben anzeigen.

Z. Zeder Bürger, der diesem zweiten Artikel
nicht Genüge leistet, kann nächster eine solche Stelle
nicht mehr ausschlagen.

4. Wenn irgend ein Bürger, eine Stelle, wozu
er von der Wahlversammlung er rühlt wurde, nach
diesem Gesez ausschlügt, sosil! die Wahlversamm-
luug diese Stelle sogleich aufs neu: besetzen.

Gras fodert, daß der 2. § näher bestimmt wer-
de, weil den Bürgern, die gewählt werben, auch
wenn sie nicht am Ort selbst wohnen, 6 Stunden

Bedenkzeit gegeben werden muß. Billeker folgt.
Hecht findet-die Cache schwierig, weil wann

der Gewählte abwesend ist, vielleicht die Wahlver-
sammlungen zu lange auf den Bericht warten wüft
ftn, ob sie einen andern Bürger zu Wahlen haben
oder nicht.

Zimmmermann. Die Sache ist nicht ss

schwierig, wie man sie ansieht, denn die Distrikte-
richter werden,zulezt gewählt werden, und für diese

wird die Wahlversammlung kaum sehr entfernt weh-
nende Bürger erwählen: also ist es einzig erfobcr-
lich zu bestimmen, daß den Abwesenden von der

Zeit des erhalrnen Berichtes an, 6 Gründ Bedenkzeit
gegeben werten.

Escher. Dieses genügt nicht, um Unordnungen
zu verhüten, sonder» es muß noch entschieden wer-
den, wie es soll gehalten seyn, wenn diese Antwort
abschlägig wäre. Ich fodere, daß auch hierüber
die Commission nach einen Gcsctzeevcrschlag vorlege.

Koch glaubt dieser Vorschlag genüge, weil das

Gesez sagt, daß die Wahlversammlungen nur 0

Tag dauren können.
Herzog v. M. mtterstüzt das Gutachten, weil

die meisten Beamten Suppleauten haben.
Ackermann will nur eine Stunde Bedenkzeit

geben. Koch widcrsezt sich diesem Antrags.weil
der Entschluß nicht unwichtig ist, ob ein VMger
sich während etwa 8 Jahren. ausschließend dem

Staat widmen wolle.
Das Gutachten wird mit Zimmermanns

angenommen.
Das Direktorium begehrt Zc>->o Framen sur vi?„

Bedürfnisse seiner Eanzlci.
Dein Begehren wird mit Dringlichttitsetüarung

entsprochen.
Jelio erhält für 14 Tag Urlaub.

N a ch m i t è a g s si tz u n g.

weggenommen wurden, und daß ue mem wch-
andern Bürgern pen der Verwaitungs.amnm
Bern entschädigt wurden.

Auf K uhns Antrag geht 'non zur wag-vo^
nung, weil man nicht von den vrauMi
uommene, sondcrn von dor alten

Requisition genommene Pferde deichtet hat.

Wegen zu geringer Anzahl der Mitglieder w-ro

die Sitzung aufgehoben.

S e n a t, 20. Sept.
Präsident: Heg! in.

Die Discussion über den
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fassuugsccktt Wird fortgeftzt. (S. Nr. ?Z5. S.

Art. 6. Fuchs findet das Alter von go Iah-
ren für die Wahlmânnêr zu hoch angesezt; er will
höchsten? 25 Jahre setzen. Mlittelholzer glaubt,
un: als Wahlmaun gewählt zu werden, brauche es
keine andern Eigenschaften, als helveuscher Bür-
ger zu- seyn; er will den Artikel überall wegstrei-
chen. Genhard vertheidigt den Artikel der Conw
niission. Usteri ebenfalls; aus Mittelholzers
Grundsätzen würde folgen, daß man die Wahl der
Wahlmänner sehr vereinfachen könnte; man würde
jeden hundertsten Bürger der Reihe nach, oder
durchs Loos gewählt, zum Wahlmann machen:
das Wahlkcrvs würde auf diese Art die Zahl der
Bürger repräftutiren; ich glaube aber nicht die
5,ah>, londcni die Verminst, der Bürgersinn und
die Einsichten der Ration sollen im Wahlcorps re-
praftumt seyn — und der Wahlmann, um die Kam
0 waten zu prüfen, muß selbst die Eigenschaften
und Emsichren haben, über deren Daseyn oder
Mangel bei jenen er entscheiden soll; nun bieten
dafür go Jahr? eine mehrere Garantie dar als 2°.Kubii: Alt kann leder.werden wenn er lang
lebt, aber geschilt zu werden, ist was anders'.-
und nun glaubt 'er, daß junge Leute gegenwärtig
nieyr Kenntniß haben, und besonders mehr Liebe
zur- neuen Ordnung der Dinge. Er stimmt darum
Mitteiholzem bei.

Meyer v. Aarau erinnert sich noch gar wohl,
da,, er mi 20. Jahre weder Menschenkenntnis «och
El'sâyì'ung hütle. Ev dkr öti.Barras findet die Gradation zwischen Ur-'und
Wahwersammlungen von 10 Iahren stark; die De-
worratte ware auf diese Art aus die Urversammlun-
gen emgcscyrankt; — er verwirft den Artikel, der
zur Armokraue führen würde. Lüthi v. So! -
Wenn es Aristokratie ist, daß zu gewissen A-mttern
soÄll1?^yÄ"r und Eigenschaften crfvöerlich sind,

M Aristokrat seyn, denn ich will, daß nurA KKgsien und Besten zu den Aemtern gelangen.
^ ^ ».as Alter von Iabren,

den unbewegliches Vermögen' von
w'll ^ rV t

^'d"" mögen. Ans Z° Jahren
sind erfàii^ "ber wenigstens mehr a!S a°

a w ^i »c lzer will das Sou-
ech/lten Ä Air., 'ì "^-cr möglich ungelränkt
tbi 'n ew<>>z'wt'^V ^"breg giebt die uc-
v ei's - ?-ry ^ n

clsenrüchc Aömker keines-
mnlunaèn nnf^î"?'.'''chk à Vittcheil der i

Meyer ». Arb. : Jungen Leuten von 20 Jah-s
reu mangelt noch Menschcnkenntniß; er stimmt für
25 Jahre. Schneider: Es scheint in Mitttel-
Heizers Gegenden der Menschenverstand früher reif
zu seyn, als in andern. Er stimmt für 25 Jahre.
Kubli: Es würde einen sehr schlimmen Eindruck
iu den ehmals demokratischen Kantonen machen,
wenn die junge» Bürger ausgeschlossen würden.
Schàrer stimmt für 25 Jahre. Reding: Zwei
wichtige Grundsätze, die Souveränität des Volks,
und die Gefahr, diese zu sehr einzuschränken, an-
dcrseits die Pflicht für vorzüglich gute Wahlmännec
zu sorgen, kommen hier in Collision. Die Be-
stimmuüg von 25 Jahren kann beides am zweks
mäßigsten vereinen. Ziegler: Dem Wahlmann
ist hauptsachlich nöthig, seine Mitbürger wohl zu
kennen; das kann der zchähnge Jüngling nicht;
er stimmt für 25 Jahre.

Das Alter von 25 Jahren wird angenommen.
Der Senat schließt seine Sitzung, und verweist

einen Beschluß des großen Raths an eine Com-
mi-ston.

Die Discussion über den /ften Verfassungsab-
schnitt wird nach wiedercröffneter Sitzung fort-
geftzk.

Art. wird angenommen.
Art. 8. Lüthi v. Ssi. : Die Commission nuisit«

diesen Artikel beifügen, weil ein Bürger von seinem
eignen Viertel zum Wahlmann und von einem an-
dem Vierte! zum Kandidaten gewählt werden kann.

Kubii glaubt, so könnte mau die Fähigste»
von der Wahl ausschließen. Er wünscht Vertagung
bis morgen.

Usteri : Kubli's Besorgm'ß fällt von selbst weg;
die Kandidaten werden vor den Waklmännern ge«
wählt; somit wären alle die man zu Wahlmännern
machen kann, schon vsn selbst unfähig zu Etcllver-
trete.» des Volks gewählt zu werden.

Barras stimmt für Zurükwelsung dieses und
des vorigen Artikels an die Commission, da sie ihm
dunkel scheinen. Mittel holzer halt die Artikel
für fthr deutlich. M u rec vertheidigt die Abfassung -

der Commission. Lafiechere will beide Artikel in
einen zusammenschmelzen. Lüthi v. Sol. will
wenigstens das Prinzip heute beschließe» lassen.

Barras verlangt wiederholt Rükweiftug an die
Commission, und will wissen, ob Kandidaten und
Wahlmänner auch ausser dem Vierchcii gewählt wer-
den können. Mitteiholzer glaubt allerdings,
jedes Niertheil sol! nur aus sich Kandidats,: wählen
köuüen, und alsdann kann der 2. Artikel ganz
wegfallen.

Lüthi v. Col. begreift nicht, wie man mit
solst einer Frage heute, wo wir eil c ine und vu-
theilbare Republik haben, noch arftrewu kaun;
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Wâtt sagt, durch freie Mahl ausser dem Viertheil
könnte die Zahl der Kandidaten vermindert werde»,
indem mehrere Viertheile das gleiche Individuum
Wahlen könnten; desto besser, desto gewisser wird
ein so Gewählter der Mann jdes Volks seyn. Er
verlangt Tagesordnung über diese Frage.

Barras beharrt neuerdings auf seinem Be--
denken.

Usteri. Es ist den Grundsätzen angemessen,
daß die Wahlmânner nur aus dem Viertheil, die
Kandidaten aber aus der ganzen Republik gewählt
werden können — denn jene sollen nur Stellvertreter
ihres Viertheiis, diese aber Stellvertreter der gans
zen Republik seyn.

Der Grundsatz wird angenommen und die Abe
fassuug an hie Commission gewiesen.

Meyer v. Aarau möchte beifügen, daß die
Wahlmânner für das ganze Jahr gewählt bleiben,
damit sie in aufserorde .tii.hcn Fällen können zusams
menberufen werden.

Dieser Antrag wird an die Commission gewiesen.
Art. 9, 50 und li werden angenommen.
Man verlangt, der Präsident soll an Murets

Stelle in die Reoisionscommission ei» neues Mit-
glied ernennen.

La siechere hofft, Muret werde wieder ges
wählt werden, und will, man soll seine Stelle
in der Commission unbesezt lassen-

Muret widerftzt sich; es Ware dieß ganz ins
konstitutionell, und was Lafiecherc sagt, gegen alle
Wahrscheinlichkeit.

Die Ernennung wird auf morgen verschoben.

Grosser Rath, 21. Sept.
Präsident: Erlacher.

Die Gemeinde Addiswyl, bei Solothurn, wünscht
zu wissew ob sie ihre Felder nach Gefallen benutzen
ko»ne, oder ob der Weiogang, wegen dem sie mit
einer benachbarten Gemeinde im Streit ist, noch
Statt haben müsse.

Esch er: Wer ein unbedingtes Eigenthumsrecht
beftjk, kann dieses auch unbedingt benutzen; allein
weün ein anderer eine Ansprache als Miteigenchüs
mer hat, so kann dieses Miteigenkhum nur durch
freiwillige Uebereinkunft, oder durch gesezliche Ab-
ivsbarkeit aufgehoben werden. Da wir nun eine
Commission über dieses Miteigenthum, das Weids
r.cht uud dessen Ablösbarmachung haben, so fodere
ich Verwaisung dieser Bittschrift an diese Coms Z

Mission.
Cartier glaubt, das durch Mißbrauch eutstans

K'ne Weidrecht auf den Feldern sollte ohne Ents
styeidung aufgehoben werden; doch vereinigt er sich
zur Verweisung an eine Commission.

Kilchmann folgt Cartier.
A »Verwerth fodert Tagesordnung, weil die

Sache richterlich ist.
Herzog v. Eff. stimmt bei.
Graf folgt.
Kühn: Die Freiheit besteht darin, das zu thun,

was dem Recht eines andern nicht schadet; so

lange also rechtmäßiges Weidrecht daist, kaun der
andere sein Feld nur in soweit benutzen, als das
durch der zweite Eigenthümer nicht zu schaden

kommt; also müssen wir über die Bittschrift selbst

zur Tagesordnung gehen uud die Commission aufs
fodern, die Loskauflichkeit des so schädlichen Weids

rechts zu bearbeiten.
Schlup ist Cartiers Meinung.
Man geht über die Bittschrift als über eine

richterliche Sache zur Tagesordnung, uad die Weids

gangs-Commission wird aufgelodert, nächsten Mous
tags zu rapporriren.

Würsch, im Namen der Mehrheit einer Coms

mission legt ein Gutachten vor über die Versetzung
der Capuziucr von Dsrnach.

G a p ani, als Minderheit der nehmlichen Commis-

sion legt ein zweites Gutachten vor.
Beide Gutachten werden bis Msntag aus den

Canzleitisch gelegt. '

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft.'

Das VsSziehtmqsdirekwvmm der einen »nb m-
theilbaven helvetischen Republik a» die ge-

setzgebenden Rathe.
Bürger Gesezgeber!

Bei der Auslooftmg, welche am lezten Montag
bei dem obersten Gerichtshof zur Ausschliessung

eines Suppléante» Statt hatte, 'fiel das Loos aus

den Br. WaZmer in dem K. Baden; da wegen

der feindlichen Besetzung eines Theils von
Kanton in dem gegenwärtigenI Augenb'ik ott tw
Versammlungen noch nicht können gehalten .wer-^m
so ladet Sie, Br. Gesezgeber, das Vsllzîcyungs,
Direktorium ein, zu Gunsten der Mitglieder, w»a,.
aus dem obersten-Gerichtshof austreten, und 0..

von solchen Kantonen abgeordnet worden, we.->?c

durch höhere Gewalt verhindert werdsn, .sich

versammle», eins ähnliche Maasnahme ttsik»

zu beschließen, die sie betreffe der in gleichem Hau-

sich befindenden Glieder des Senats verordn
haben. Republikanischer Gruß!

Der Präside»! des vollziehenden Direktoriums,
S a v a r y-

Im Namen desDirektoriums, der Gen. Sà
Mousson.

Diesem Begehren wird mit DringliMärkW
rung entsprochen. (Die Fortsetzung folgt«)
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Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft':

Das Vollziehungsdirekwrium der helv. einen und
unttmibürm Republik an die geftzgebenden
Rathe.

Bürger Geftzgeber!
Durch Ihre Dekrete vom 4ten und Zten Sep-

tember haben Sie das Vollziehungs-Direktorium
eingeladen, Ihnen die Absetznngsgründe der Pfar-
rer von Breitenbach, Beinwyl und Erschwyl bekannt
zu machen. - /

Das reiche Benediktmerkloster zu Mariastein,
welches in der Revoinnonsepoche aufgehoben wur-
de, besaß in dem Distrikt Dornach sehr beträchtliche
Guter, ein Hanpchaus in Be nwyl, zahlreiche Pacht-
guter, deren Verkauf neulich die üble Laune der
Fanatiker wekre, und das Vergebungörccht verschie-
dener Pfarreien sowohl im Distrikte als im Frik-
thale.

Die Auswanderung des Abtes und verschiede-
ner Mönche, die man beschuldigt, große Reichlich-
mer fortgeschleppt zu haben, die Auflösung des
Hauses in Mariastein, die Zerstreuung ihrer Wie-
der, und die Anstrengungen ihrer Freunde, hinderten
ei-.nge Monate die strenge Aufsicht über diese Mön--
che und ihr E-genihnm. - Erst nach Verkündigung
As T>àts vom 17-ten September, betreffe der
Gechnchkeit, konnte das Direktorium einige Erkun-
digungen über diese Entwendungen, deren steh die
ausgewanderten Mönche schuldig gemacht, nnv die
thtüs in Beinwyl, theils in den von Mariastein
abhängenden Pfarreien sich aufhaltenden Mönche
einziehen.

Diese Mönche waren:
'^us Ackermann, dem die Seelsorge

von Bemwyl --vertragen wirTintanus Jeker, sein Vikar.

Bern, 27. Sept. 1799. 6. Vendemiairs vill.

Franz Brosy, Pfarrer vvn Erschwyl und
Beinwi)!, der wegen kontrerevolutionairen Verbrc-
chen vor Gericht gezogen, und von dem Kantons-
geeicht in Soloch-un freigesprochen wurde.

Edmund Burky, Pfarrer von Stohr und
Vreitenbach, den das Direktorium aus Rüksicht gee
gen seine Pfarrkinder in Breitenbach hei seinem
Amte gelassen.

Bonifaz Pflüg er, Pfarrer von St. Pan,
talion.

Lukas Cartier, Pfarrer von Methakes.
Gregorius Müller, Pfarrer von Hof-

stetten.
Jgnaz Erb, der der Mönchskleidung und

dem Orden entsagte, um als Weltgeistlicher zu
leben.

Rubert Bielnia n n, Pfarrer von Witnau,
im Frikthal. Und

Joachim E n g enschw yler, Laienbruder, dee
zu seinen V-rwandten zurükkehrte.

Ohne Zweifel stunde es in der Macht des Di-
rektormms (und vielleicht wäre es- seine Pflicht ge-
wesen), sogleich diesen Mönchen die Weisungen
geben, sich m à andres Hans vom nämlichen Hr-
den zu verfügen. Aber in Betrachtung, daß mehrers
von ihren Pfarrverrichtungcn in obenerwähnten
Gemeinen oblagen, glaubte es, diese Verrichtungen
nicht andern Subjekten anvertrauen zu müssen 9
aklein, da es wahrgenommen, daß sie — weit ent-
fernt, diest^ Nachgiebigkeit zu schätzen, mit ihrem
Abte, mit Glutz und Grugger, und andern Ansge-
wanderten und Flüchtlingen, im Frikthale und jem
seits des Rheines jene sträflichen Korrespondenzen
unterhielten, und durch ihre Nachsichr jenes Ver-
fahren begünstigten,- die den öffentlichen Geist im
Distrikt Dornach gänzlich verdarben, und das Um
glük vom Kan-on Solothurn bewirkten; so hätte'
es wahrhaft in seinen Schuldigkeiten gefehlt, wenn
es keinen Gebrauch von der Gewalt gemacht hätte,-
die es von Ihnen, Bürger Geftzgeber, und durch'
die Constitution, Art. 76 u. 83. empfangen, um
die gefährlichen Glieder des Staats zu zerstreuen
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und sie von dem Mittelpunkte ihrer Intriguen ent-
sernt zu halten.

Da bei Gelegenheit der gegen den Bürger Ott
geführten Klagen die in dem Distrikt Dornach am
gestellten Untersuchungen offenbarten, daß die wirk-
sarnen Intriguen, um den Verkauf der National-
gâter des Klosters Mariastein zu verhindern, mei-
siens der Gegenwart der Mönche zuzuschreiben
seien, die durch ein Mißverständniß bis zu dieser

Zeit in dem Distrikte gelassen wurden, so hatte
das Vollzichungs-Direktorimn die Ehre, es Ihnen
in seiner Botschaft vom aisten August bekannt zu
macheu, und wiederholte sogleich seine Ordres, daß
diese gefährliche Werkzeuge -- diese Söldlinge der
Contrèrevolution ihre Verrichtungen einstellen, und

in das Kloster Muri verpflanzt werden sollen. Zu-
gleich wurde die Verwaltungskammer von Solo-
thnrn eingeladen, dieselbe durch Weltgeistliche, die

durch ihre Grundsätze und Moralität sich das Zu-
trauen der Regierung erworben haben, zu ersetzen;
und das Direktorium glaubte, daß der Mangel im
Nationalschatze dasselbe, berechtige, die Zahl der ein-

tretenden Pfarrer nur auf die zu einem prachtlosen
Gottesdienste nöthigen Glieder einzuschränken.

Aus dem bisher gesagten folgt nun :

1. Daß die in den Dekreten vom 4ten und 5ten
Sept. erwähnten Geistlichen, so wie die andern
oben benannten Mönche von einem aufgehobenen
Kloster sind.

2. Daß das Direktorium, indem es ihnen be-

fohlen, sich nach Muri, einem Kloster vom nämli-
chen Orden zu verfügen, dazu Kraft des Gesetzes

vom azsten April bevollmächtigt war.
3. Daß das Direktorium, indem es die Pfar-

rer von Breitenbach und Erschwy! auf andere Pfarr-
reien des nämlichen Klosters versezte, dieselben
von den Grenzen der fränkischen Republik entfernte,
wo ihre Gegenwart Klagen und beständige Rekla-
»Nationen von Seiten der fränkischen Auchoritäten
in benachbarten Kantonen verursachte.

4. Daß die Absetzung einiger Mönche, die
als Pfarrer angestellt waren, und ihre Verpflan-
zung nach Muri das Resultat ihrer eigenen gefähr-
lichen Intriguen mit ihren ausgewanderten Kolle-
gen, und besonders mit ihrem Abte, gewesen, der
sich nach Zürich begeben an die Seite des Erzher-
zogs, um desto besser mit seinen Klienten gegen
die neue Ordnung der Dinge konspiriren zu können.

5. Daß das Direktorium nichts anders that,
als Gebrauch von der ihm durch die Constitution
zuerkannten Gewalt machte, wobei es die möglich-
sie mit der öffentlichen Sicherheit vereinbare Mäft
sigung beobachtete.

Das Vollziehungsdirektorium schmeichelt sich,
daß diese Erklärung Ihnen hinreichend scheinen,

und Sie mit Zutrauen glauben werden, daß dassel-
be, wenn es strenge Maßregeln ergriffen, die sich
mit seinen Gefühlen nicht vertrugen, sich dazu
durch die Gesetze berechtigt und durch die erustii-
chen Betrachtungen der allgemeinen Sicherheit und
Wohlfahrt aufgefodert und gezwungen sah.

Bern, den rz. Sept. 1799.
Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
S a v a r y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
M 0 u s s 0 n.

Cartier: Dieser hier genannte Cartier ist

mein Vetter, und so viel ich weiß, hat er sich als
guter Bürger betragen. Wenn alle diese Befthu!-
digungen wahr sind, so sollen diese Geistlichen nicht
nur versezt, sondern selbst gestraft werden; aber
dieses muß erwiesen seyn, und nicht aus allgemei-
nen Grundsätzen hergeleitet werden, denn diese

Geistlichen sind so gut unter dem Schutz der Gese-

tze, als andere Bürger. Auch hier zeigt sich wie-

der, daß unsere Anzeigen gegen den schlechten Ver-
kauf der Nationalgüter richtig waren, und daß es

also höchst unbillig ist, Arb und mir gestern hier-
über Vorwürfe gemacht zu haben; übrigens begehre

ich nähere Untersuchung dieser Bothschaft durch
eine Commission.

Rèllst ab : Mir genügt diese Auskunft, und

da das Direktorium für die Erhaltung der innern
und äußern Ruhe verantwortlich ist, so gcht uns
die Sache nichts an; hat einer dieser tMnmcym
Einwendungen zu machen, so kann er sich lewn
darüber an das Direktorium, und wenn er ra
nicht Recht erhält, erst an uns wenden; ich Mere
also Tagesordnung.

Schlumpf: Da es" sich der Muhe lohnte,
das Direktorium um Auskunft anzufragen, w
es sich auch der Mühe, diese erhaltene chustansc

näher zu untersuche» ; ich stimme daher sur eine

Commission.
Kühn; Wir haben diese Auskunft gefodett

auf Bittschriften hin von einigen Gemeinden, un

nun zeigt uns das Direktorium Thatsachen a>»

denen wir also Glauben beimeffen tollen;
richtigkeiten vorgefallen, so sind Rwftcr vochauoc

an die man sich wenden kann, uns geyt die

nun nicht mehr an, ich stimme sur ^agessrouunA
über jene uns eingekommene Bittschriften.

Arb stimmt für Untersuchung der Both?matt

durch eine Commission. ^ ^Legier: Wir haben eine Regierung, m d

und können uns durw^

erheben,
wir Zutrauen bàsollênMmd âaus nicht zu Richtern eryeov«, «x
alles durcheinander mengen woSen, wn kon..e.!
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so auf diese erhaltenen Erläuterungen hin nichts^
anders thun, als zur Tagesordnung gehen. Z

Graf folgt, und denkt, da es hier von Môn- l

chm die Rede ist, so werde niemand nichts dawi-
der haben, das diese wieder in ein Kloster verftn- i

det wurden, wo sie hingehören, indem man Weit- >

geistliche genug finden wird diese Pfarreien zu
besetzen.

Anderwerth will die Tagesordnung auf die- ^

se erhaltenen Erläuterungen begründen.
Carra rd ist ganz befriedigt durch diese Both-

schaft, weil das Kloster Mariaftein aufgehoben ist,
und also die dortigen Mönche in ein anderes Kio-
ster gleichen Ordens verlegt werden mußten. Aber
eine andere Frage entsteht hierüber: in wie weit
hat das Direktorium Recht, Pfarrer abzusetzen
Dieses gehört in die Polizei der Geistlichkeit, und
da dieses eine ziemlich schwierige Sache, aber bei
uns besonders nothwendig ist, so sollten wir bei
Zeiten darüber eintreten, und also eine Commistion
über diesen Gegenstand niedersetzen.

Sec ret an : Dieses ganze Geschäft gründet
sich auf das Gesetz vom 23. Febr., welchem zufoi-
ge die Pfarrer von aufrührerischen Gemeinden, wenn
sie ihre Widersctzung nicht erweisen können, ent-
sezt werden sollen, also müßen wir zur Tagesord-
nung gehen ; eben so unschikiich wäre es aber,
in dem gegenwärtigen Zeitpunkt über die Polizei
der Geistlichkeit arbeiten zu wollen, und also svdere
ich Vertagung dieses -Antrags.

Huber: Das von Secrctan angeführte Eesez
ist hier nicht anwendbar, weil es nach denn Fall
bekannt wurde, und nur eine dieser Gemeinden,
deren Pfarrer entsezt wurden, sich in Aufstand be-
funden hat.

G mür wist wohl der Bothschaft asten Glsu-
.ben beimessen, allein wir müßen auch für die Gi-
cherhcit der Pfarrer sorgen, denn sonst w. .:n sie
der^Willkühr des Direktoriums oder dessen Com-
mifsars überlassen, da sie doch so gut wie andere
Burger unter dem Schuz der Geseze seyn sollen.
Er stimmt also Carrard bei, nàmîich nur in so
west, daß eine Commission über die Entseznng der
Pfarrer niedergeftzt werde.

M à sch li stimmt für eine Commission, weil wir
das Recht haben, Thatsachen zu untersuchen, die
uns mitgetyeiit werden ; überdem fodert er eine
neue Einladung ans Direktorium, uns wegen der
Deportation der Mönchen von Muri die vor einemâ-e schon gefoderte Auskunft zu geben.

An verwert h beharrt auf seinem Antrag, und
siimmc Gmurs lezwrem Begehren bei.

^ ^ üch Antrag wird angenommen,
ot, du das Geftz vom 23. Febr.schon von Entsczung der Pfarrer spreche, so sey es

; '

ganz überflüssig, mm noch eins eigene Commission
hierüber zu beauftragen.

Germann: Jenes Geftz genügt nicht, weil es
nur von einem einzelnen Fall spricht, in welchem
die Entsetzung statt hat; er stimmt also Gmür bei.

Sch lumps folgt, weil auch die Gemeinde»
bei der Entsetzung ihrer Geistlichen mit in Betracht
kommen müssen, und die Sache nicht so einseitig
behandelt werden tarn.

And erwert h ist gleicher Meinung.
Gmür s Autrag wird angenommen, und in

die Commission geordnet: Carrard, Koch,
Schlumpf, Regii und Hammer.,.

hü scher foderr, daß auch der Beschluß zurük-
genommen werde, durch den die Wiederbesetzung
dieser Solothurnischen Pfründen eingestellt würde.

Cartier foderr hierüber die Tagesordnung,
weil sich dieses durch unsern heutigen Beschluß
von selbst versteht. Man geht zur Tagesordnung.

Die deutsche Abfassung des Militârgcftzbuches
wird verlesen.

Koch: Ich weiß zwar wohl, daß das franzö-
fische Mi'itârgêftzhuch schon einst von der Geftz-
gebung unverändert angenommen wurde; allein,
sessen ungeachtet kann ich mich nicht enthalten, z«
fodern, daß das Ganze, sowohl in Rüksicht der
Abfassung, als auch der Sache selbst, aufs neue
einer Commission zur Untersuchung übertragen werde,
um theils die sich vorfindenden Widersprüche, Un-
bcstimw.thetten und fehlerhaften Abfassungen zu he-
ben und zu verbessern.

Secrctan: Das französische Militärgesezbuch
ist ohne Abänderung angenommen worden, nur
einige wörtliche Verbesserungen abgerechnet. Nun
mögen freilich einige Fehler hier und da seyn; al-
lein, warum wollen wir immer klüger seyn, als
diejenigen, die vor uns mit so viel Sorgfalt und
Sachkenntnis gearbeitet haben. Mir scheint es,
diejenigen Gesetze seyen nicht die schlimmsten, die
wir unserm Volk gaben, weiche wir von Sen Fran-
ken entlehnten; übrigens will ich der Verweisung
an eine Commission beistimmen.

Koch: Freilich sind die Franken eine wichtige
Autorität, aber wenigstens sind viele Abfassungs-
Fehler in diesem vorgelesenen Entwurf, der auch
an sich selbst an einigen Stellen mehrerer Entwik-
langen bedurft Der Gegenstand wird der Mille
tar-Commission zugewiesen.

Das Direktorium ftberftndet folgende Vothschaft:

Das Vollziehungsdirektorium der einen und un--

lhetlbaren helvetischen Republik an die
gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeberl
In Ihrer Bothschast vom iL. dieß, kündigten
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Kie dem Direktorium an, daß Sie über seine Z Direktorium ist aber nicht im Stande, Euch dm
Bothschaft vom 16. zur Tagesordnung geschritten Z iahrlichen Ertrag derselben bestimmt anzugeben^
sind, in welcher es dem gesezgebenden Corps die I weil unter der eHmakigen Regierung diese Guter
Frage vorlegt: » Ob die Glieder der constitkirten » gröstsncheils von den Ämtsmännern verwaltet wore
Gewalten, welche durch das Loos von ihren Aem- I den, welche deren Products als einen Theil ihrer
tern ausgeschlossen wurden, in dem Falle sogleich I Einkünfte für sich bezogen. Bet dem Eintritt der
wieder erwählt werden können, wo die Constitution « neuen Ordnung hat man zwar die Verwaltung
über ihre Wiedererwählbarkcit nichts entschieden z derselben den Kationaieinnehmern übertragen, ihr
hat?" z reiner Erkrag aber hat bis je»t nicht genau erkannt

Die Wichtigkeit dieser Frage, die Art der Ente » werden können — und nur bei der allgemeinen
fcheidung, und die Schwierigkeit aus dem Be- I Rcchnungsablage der verschiedenen Beamten des
schluffe einer motivirten Tagesordnung, der nicht ê Staates wird man zu dieser Kenntniß gelangen,
vow dem Senate bestätigt ist, eine Folge ziehen S Indem dürfte der Ertrag eines einzigen Jahres
zu können, machen es dem Direktorium zur Pflicht, S niemals zur Grundlage des wirtlichen Werthes ei-

Sie einzuladen, demselben die confiikntionelke Form Z ms Guts angenommen werden,
zu geben, indem Sie ihm jene Sanction 'ver- ß Eine förmliche Schätzung dieser Nationalgüter,
schaffen. kl hat daher den? Direktorium die sicherste Grundlage

Folgen die Unterschriften. i geschienen, worauf mau den jetzigen wahren Werth

«sch..- -In- s-ich- T-S-S°.d»m,g, di- «!-k
lich eine gesezliche Bestimmung enthalt, hätte frei- Z

chetts vmch 'nd^ ^
lich vom Senat sanrtionirt werden sollenz besser Z E- ^ ^ ^aber, als unter der so undeutlichen Form von à ^llsieb-n
Tagesordnungen, Gesetze zu geben oder zu erläutern, « ' N,m"'darf das Direktorium wohl hoffen, daß
ist es deutlich zu sagen, was man uguz-uch will; s.<n.x «-,-kiàru-a h'« liber vk«ftn Gegen-
ich trage also auf einen bestimmten Beschluß an Z á' 'durch eiue
durch welchen die durch das Loos auêgêweîenen Z Zft,efch-idunq ''G>ia-re'r dieser R-uionalauttr
Mitglieder aller Gewalten, deren Wtedererwahlung S

^
' nIsiewiffheit setze,' we"det in welcher sie

nicht bestimmt durch die Constitution vàtlen ist, ^ d-Vn Kew?^
für erwählbar erklärt werden. ß h^n Vcrka f n àt vàuf^ v Ach t hÄ-n, 'venn

Dieser Autrag wird angenommen. S K1> Geck wstea dw ^ttbei-e bezAifttt hätte,
Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft: î

Republik damns zlchen wird.
Das Vollziehungödirektorium der einen und UN- z Diesem Etat glaubt das'Direktorium emt M

theilbaren helvetischen Republik an die S ztze Bemerkui-^bekückeu zw müssen. Es mm nw

aesiejaebenden Râtbe S nicht leicht vorstellen, wie man hat glauben
geftzgeveliven âtt-e. ö

^ Domaine von Thîerstein h e - m ich
Burger Gesezgeber! verkauft ioordeii, da doch tue

Unterm 4ten dieses Monats legte Euch das d dieser -Verhandlung, und die öffentliche Kündete
Vollziehungsdirektorium einen Etat derjenigen Na-Z zeugen, daß dieses Gut nach einer förmuc»,en ^tionalgüter vor, welche, vermög des Gesetzes vom s kanntmachung den 13. und 19. ^ul. -,
IZ. Merz, verkauft, und deren Verkaufscontracte ß worden ist; — daß Van hüt glauben fonnca, ^

provisorisch vom Direktorium ratificirt worden sind; L stückweise Verkaufung dieses Domain« were ^
und eiuen zweiten Etat von andern Nationakgüter» à theilhafter ausgefallen da doch dasiei'-e an 4.-^^
im Kanton Solothurn, für deren Vcrkaufung es Z ttr öffentlicher Steigerung, zuerst unverw-'
Eure Bestätigung verlangte. Bevor Ihr aber die- I hernach aber stückweise angevette» worden
sen Gegenstand in Berathschlagung ziehet, habt Z aber der zusammengenoinmene Ertrag drw - >
Ihr unterm ölen dieses ein genaues Verzeichnis Z derten Verkaufe blos aus nngefa.,? Ov. ^
sowohl der Anzahl dieser Güter, als ihres jähr- > minder hoch, als die furs Ganze vo^eju,, u

lichen Ertrags begehrt. ß Kaufsumme gestiegen ist.

Durch beiliegende umständliche Entwiklnna der I Folgen die Unter,chnften. âchast
vorhergehenden Etats, glaubt das Direktorium, » Auf Eschers Antrag^wwd ^ese ^
Eurem Verlangen zu entsprechen. Diese enthalten Z der über diesen GüterverkSaf nieràt
die gefoderte Erklärung über die Anzahl uns d e s mission zugewiesen, um bis Dienstag
Eigenschaften eines jeden G"ts, für dessen Verkauf Z ten vorzulegen. à-me Sitzung-
die Ratification Euch vorgeschlagen worden; das ' Die Versammlung bildet sich m geh.a



Neues helvetisches Tagblatk.
lFortseyung de< schwettzerische« Republikaner<)

Herausgegeben von Cscher und Ußeri, Mitgl. der gefttzg. Räthe.

Band l. 5s- exrin. Bern, 27. Cept. 1799. 6. vendémiaire VIll.

An die Abonnenten des neuen helvetischen Ta-
geblattes.

Mit Nro. 144. geht das erste Quartal von
dem ersten Band des neuen hclv. Tagblatts zu
Ende. Dasselbe wird wie bisdahin von den Re-
präsentanten Escher und Ufieri unter dem glei-
chen Ticel fortgesezt, und die Abonnenten sind
ersucht, ihre Abonnements für den 2ten Band, der
wieder aus 144 Nummern besteht (von denen täg-
lich 2 erscheinen), mit sechs Schweizerfranken bei
der Zeitungs-Expedition in Bern, und auswärts
bei den Postämtern zu erneuern.

Gesezgebutl g.

Grosser Rath, 21. September«
Nachmittagssitzung.

Dan. E ris mann von Pumpiiz, bei Bern,
tvunicht seines Vaters Bruders Wittwe zu heirathen.

K 0 cy fodert Entsprechung weil dieser Fall
auch e ne Ausnahme litt in der alten Ordnung
der Dinge.

will nicht entsprechen, bis ein ^iwe-«s Gês z hierüber vorhanden ist.
î? ^ ^ bch haß GapanF, dieser

v^uud cer Freiheit, die Bürger mehr einschränken
wu., als ehemals; er stimmt Koch bei, dessen An-
trag angenommen wird.

Distriktsgericht Niederemmentha! klagt
das che Gencytzchreiber nicht Notärs seyn können,

m ffwn
lodert Verweisung an die Com.

lî--. ««.
wirstm

^°-^!chîag wird dem Direktorium über-

daâe im Leman, fodert,
Caoitalà ern

andere Schulden von oenteuern n,cht abgezogen werden.

Kilchmann fodert Tagesordnung.
Bourgeois fodert Verweisung ans Direk-

tsrium.
Zimmermann folgt.
Carrard ist gleicher Meinung.
Huber stimmt Kilchmann bei.
Man geht zur Tagesordnung.
Die Gemeindsverwaltung von Neus wünscht

das Anleihen mit den Ansprachen zu bezahlen, die
ihr die Verwaltungskammer schuldig ist.

Gapany fodert Verweisung ans Direktorium.
Dieser Antrag wird angenommen.
Moriz Ambkchl von Schüzen wünscht, daß ne-

ben seiner Oehltrottê keine andere geduldet werde.
Man geht zur Tagesordnung.
David Bühler, aus dem Distrikt Langenthal,

wünscht eine Wittwe vor Verfluß des Wittwen-
jahrs zn heirathen.

Auf Zimmer manns Antrag geht man zur
Tagesordnung.

Die Mumzi'palität von Nottiers fragt, ob das
Gescz wegen Einregistrirung der Neugebohrncn
wicklich verbindlich sey.

Carrard fodert Verweisung ans Direktorium
zur Vollziehung der Geseze.

H u ber folgt, und findet diese Frage lächerlich.
Secretaire Das Gesez ist nicht bestimmt

genug ; er fodert eine deutlichere Bestimmung.
Kühn folgt, und fodere Rükweisung an eine

Commission.
Die Bittschrift wird der Mnm'zipalitätscommis-

sson überwiesen.
Die Gemeinde Langnau fodert eine Hupert-

Eidegruhe, welche auf ihrem Boden liegt, und
welche bisher von der alten Regierung armen Bür-
gern verstehen wurde.

Sec reran fodert Tagesordnung, weil die
Leimgruben den Staat nichts angehen.

Kühn fodert Verweisung an die Bergwerks-
commission, weil es dem Staat sehr wichtig ist,
daß alle natürliche Produkte unsers Bodens gêhô-
rig zum Vortheile des Staats benuzt werden.

Seeretan beharrt, und will die Polizei
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nicht so'weit sausdehnen, daß dadurch die Freiheit
und das Eigenchumsrecht in Gefahr komme.

H über H Kuhns Meinung.
Zimmer mann fodert Verweisung ans Direk-

torium, weil die Vergwerkspolizey demselben obliegt.
Erlach er fodert Untersuchung durch cine Com-

scher. Unter allen möglichen Gesichtspunk-
ten gehört diese Zuschrift dem Direktorium, denn

als Poiizeisache kommt sie ihm zu, und als Ver-
waltung eines dem Staat gehörigen Guts ebenfalls:
eine Commission kann Hierbei nichts untersuchen,
und die Vergwerkscommisslon kann sich nach Ver-
werfung ihrer Gutachten auch nicht damit befassen.

Herzog v. Eff. stimmt Erlachern bei.

Z j m m er m a n n beharrer, und die Bittschrift
wird dem Direktorium überwiesen.

Die Gemeinden Meri und Grein bei Murten
klagen über zu ausgedehnte Eemeindsbezirk- Aufia-
qcn der Gemeinde Murten.

Gap a ni. Die Begünstigt,ng der Spießbur-
qerstädchens war Maxime der aircn Regierungen;
jczt können wir keinen Unterschied mehr Zwilchen

vcrschicdnen Gemeinden machen; man gehe aus
das Munizipalgesez begründet, zur Tagesordnung.

Secretan: Die Sache verhält sich nicht ganz,
wie Gapaui zu vermuthen scheint; denn es^ giebt
verschiedene Arten von Gemeindsbczirken, und um

hierüber nicht einseitig abzusprechen, foderc ich Mir-
»Heilung dieser Zuschrift an die Gemeinde Murren,
um ihre Gegenbemerkungen zu erhalten.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.

.Senat, iy. September.
Präsident: Heglitt.

Die Discussion über die Beschlüsse, welche den

2ten bis yten Abschn. des zien Titels der Orgarm
sation der Friedensrichter enthalten, wird eröffnet.

Der Bericht der Commission ist folgender:

Bürger Senat oren
Die Commission, welcher Ibr den Auftrag ge-

geben, sieben verschiedene Abschnitte und so viel
Beschlüsse über dre unstreitige Gerichtsbarkeit der
Frieoenonchrer zu untersuchen, siehet die > ersten
Beschlüsse als nothwendige Folge der zwei Résolu-
tionen an, über welche Eure Commission vor 4
Tagen einen Rapport erstattete, und wovon der
erste gestern nicht um des darin enthaltenen Grund-
satzes willen, daß die Aufiegung der Siegel denen
Friedensrichtern zukomme, sondern wegen einem
Specialdispositiv, wo die Bcsiegiung gar nicht statt
haben solle, verworfen worden. Diese 4 Abschnitte
setzen einzig die Bestimmung der Forznen fort, die

ein Friedensrichter bei Arisierung und Abnahm der
Siegel zu beobachten habe.

In der Voraussetzung, B. S., daß Ibr nach
dem bere ts erstatteten Bericht den Grund sa; annch-
men werdet, das, die Austezung und Abnahm der
Siegel der Competenz des Friedenrichters zukomme,
rathet Euch die Commission eimiirityig die einnah-
me des g, 4, 5, been Abschn., und macht einzig
diese kleinen Bemerkungen:

Der z, 4, und 5w Abschn. ist ga z richtig, der

Gerechtigkeit und der Sicherstclluag des Eigen-
thums vollkommen angemessen, auch die Willwhr
des Friedenrichlers ganz beschrankend.

In dem öten Abschn., 44. §, wird gesagt:

» Wenn es sich aus der Untersuchung ergiebt, daß bas

„ Siegel blos durch Zufall beschädigt wurde, uni»

„ keine Anzeige irgend einer damit verbundenen

„ Fückring (Spoliation) vorhanden ist, so kann

„ der Friedensrichter die Eröffnung der Siegel fort-

„ setzen." Das deutsche Wort Flickung, wel-

chts mit dem Wort Spoliation erkla't wird,
findet die Commission gar nicht hicher passend, und

wenn es allenfalls Pfiückung mit Zuieyung des

Buchstabens P. heissen möchte, das so viel als

Entwendung bedeuten sollte, findet es auch die

Commission sehr unverständlich; weil aber das

Wore Spoliation die Sache genug erilart, W

will die Commission keinen «rwexfungsgrunb m

diesem einzigen, zwar gar nicht h eher taugenden

Worte, suchen. -
Der ?te Abschn. giebt dem Friedensrichter n

seine Competenz alle Psandboche, und die gan, i,

ehe Ballführung derselben, solange von dem

ner keine Einwendungen gemacht werden, chu r

Commission rathet die Annahme dieses Absu.-m -»

um so eher an, weil bei der gegenwärtigen
cheiluug die DisiriklSgerichte ostma s in iolcheri.« '
fernung sind, daß Schnldexecunonen von den,-

den nicht anders als sehr langsam, und uiU uG,-
ren Kosten verbunden, eingeleitet werven ^mi -

Der 8te Abschn. legt die Beeidigung der ^nizipalbeamten, der Eememosverwaltcr, » '

und Feldhüter in die Competenz der Aiedensrich..,
auch gegen dieses findet die Commission kem

Wendungen zu machen. «eriön-
Und der yte Abschn. enthalt endl.ch die p

^
kiche Sicherung des Friedeunchrerb â.we?eili-n
sioi, findet die >m 44t<n und 4, ten §

Bussen gegen diejenigen, so sich an dem 0-. ^
rick ter selbst vergreifen, oder gegen d>e-m. 4

^
büyrende Achtung fehle», der angein ^
und rathet also auch zur Annahme dieser 1

noch einmal zu allen übrigen vorgehenden 4,

tionen; — nur muß dioinm^sie den französischen Ausdruk
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l« i>iàs. welch« ii'. dem 4?. § vorkommt, und
auf deutsch heissen sll- als Diener der Ge-
rechtigkeit, gar nicht angemessen, das ist, nicht
französich finderg

Der 2ke Abschn. Form der Auflegung der Sie-
gel — wird angenommen.

Eben so die folgenden; der Zt? Abschn. Vor-
schristen, weiche der Friedensrichter in einigen be-

sondern Fällen zu befolgen ha.'.
Der 4te Abschu. Von der Eröffnung der Siegel.
Der Zle Abschn. Form der Eröffnung der Siegel.
Der 6te Abschn. Von einigen aufferordentiichen

Umständen, weiche bei Eröffnung der Siegel ein-
treten können.

Der?te Abschn. Verrichtungen des Friedens-
richters bei Schuldbetceibungen.

Der 8te Abschn. Von der unstreitigen Gerichts-
barkeit des Friedensrichters, in Rüksicht der Be-
.eidigung öffentlicher Beamten.

Der yte Adschu. Sicherung der Friedensrichter.
Der Beschluß wird verlesen, der die Art be-

stimmt, wie die Nichkam'.ahme der von den Wahl-
Versammlungen geschehenen Wahlen, von den Er-
nannten geschehen kann.

Frossard findet einige Zweideutigkeit im 2ten
Art., wo von 6 Stunde» nach Bekanntmachung
der Wahl die Rede ist.

Meyer v. Arb. findet die Schwierigkeit ge-
gründet.

Duc. Der Beschluß will nur sagen, der Er-
nennte habe s Stunden Zeit sich zu entschliesscn,
von der Zeit an, wo ihm seine Ernennung bekannt
gemacht worden.

Der Beschluß wird angenommen.
Der Beschluß über die Haltung der bevorste-

henden Ur- und Wahlversammlungen im Kanton
Wallls wird verlesen.

Duc hat mit Bedauren den Beschluß des Di-
rektorimus innc geworden ; der größere Theil des
Kantons ist immer der Republik und der Sache
des Vaterlands treu geblieben ; auch in den 5 auf-
rührischen Distrikten haben eine große Menge Bür-
ger überall nicht, andere nur gezwungen an dem
Aufruhr Theil genommen; da so viele Stellen le-
big und neu zu besetzen sind so waren die Wahl-
Versammlungen um so nothwendiger. In dem ge-
genwartigen Beschluß bedauert er zwar, daß 5 Di-
strikte vvn^den Versammlungen ausgeschlossen sindh
s.zv die Schuldigen mit den Unschuldigen vermischt
werden. Indeß nimmt er denselben an, und hofft,
es werde die gegenwärtige Entscheidung auf die
nachfolgenden I«hre keinen Einfluß haben.

Der Beschluß wird angenommen.ibv. Svi. verlangt an Murets Stelle ein
«eues Gsied in die Revisicnscommiffisn. und

'7

daß solches durch geheimes Stimmenmehr ernennt
werbe.

Bundt will die Ernennung durch den Prafl-
denr vornehmen lassen. Dieser Antrag wird auge-
uvmmeil. Der Präsident ernennt dazu Mittel-
h 0 l; e r.

Reding erhält Urlaub fur 14 Tage.
Ruepp als durch das Loos austretendes Mit-

glied des Senats, that diesen Schritt mit gcrühr-
wm Herzen; er verdankt die ihm erwiesene Vru-
verlebe, und versichert, nur sein Körper werde
sich entfernen, sein Geist aber immer in der Mitte
des Senats zurükbleibe».

Der Präsident sagt: Wenn ich Sie, B. S.
von dein durch die auswctenden Glieder in unsrer
Mitte an den Tag gciegren Patriotismus, ihrer
unauögesezten thätigsten Arbeitsamkeit bei allen vor-
gekommene» Geschaf en, die das Hei! des Vater-
landes, die Aufrechchalrung der einen und unthefl-
baren Republik, der repräsentativen Demokratie,
der Freiyeit und Gleichheit — zum Zwek hatten,
unkerhalten wollw — wenn ich zugleich Sie, B. S.
an die wärmste Freundschaft, ja die innigste Bru-
verliebe, die die austretenden Glieder uns allen
insgesammr und jedem insbesondere unbegrenzt wid-
mewn, erinnern wollw — so würde ich den Glanz,
in welchem sie bei den patriotischen Arbeiten so-
wohl, als auch bei den zur Ruhestunde gewählten
vertrauten Zirkeln erschienen sind, verdunksin. —
Ich berufe mich also, B. S., auf Euer eigenes
Bewußtseyn, nnd versichere die austretenden Glieder
des wärmsten Dankes, und innigster, nie verwel-
kender Bruderliebe aller Glieder des Senats. Un-
sere aufrichtigsten Wünsche begleiten sie in den
Schooß ihrer lieben Familien -- und die Wahlver-
sammlungen mögen sie baldest wieder in unftre
Mitte zurükscnden.

Muret bezeugt ebenfalls, wie sehr auch er.fti-
ne Trennung von seineil College» bebauet; unver-
geßlich werden ihm die Bekanntschaft und freund-
schaftlichen Verhältnisse, die er mir so vielen ge-
schazwn und vorzüglichen seiner Mitbürger, im
Senate schloß, b-ewen. Durch das Be-spiel des
Gehorsams gegen die Gesetze, der Aufmunterung
aller Bürger zum Glauben, daß die gegenwärtige»
Leiden vorübergehend — und daß die Stellvertreter
der Nation vom reinsten Willeü, des Volkes Wohl
zu befördern beseelt sind, wird er nun - ln den
Privatstand zurükgekehrt, seine Bürgerpflichten zu
erfüllen, bemüht seyn.

Stokmann theilt die Gefühle seiner mit ihm
auswetcnden Collegen, und verdankt die ihm er-
wiesen« Liebe und Freundschaft.

Müller ist von gleichen Gesinnungen belebt;
er empsielt seinen zuäbleivenden College» daS
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Va?ànd, und «xmannè fie keine ander« als auf
Gerechtigkeit gegründete Gesetze zu simctioniren.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen,
der dem Direktorium für die Bedürfnisse seiner Canz:
lei 3000 Franken eröffnet.

Auf Caglionis Antrag ertheilt der Präsident
den austretenden Mitgliedern im Namen der Ver:
sammlung den Bruderkuß und die Sitzung wird
aufgehoben.

Am 22. Sept. war keine Sitzung in beiden Räthen.

Grosser Rath, 2z. Sept.
Präsident: Er la cher.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft:

Das VollziehungsdirekwrtttM der helvetischen
einen und untheilbaren Republik an die

geftzgebenden Räche.

Bürger Repräsentanten!
Der Kriegsminister zeigt dem Direktorium an,

daß die zur abschlägigen Entrichtung des Soldes
angewiesenen Summen, den man den verschiedenen
Bataillons, fünfen von Leman, einem von Zürich
und einem von Wallis, das in seinem Kanton in
Thätigkeit war, schuldig gewesen, zusammen über

100,000 Franken sich belaufen, welche mit Jnbe:
griff derjenigen Summe, d,e für noch siehmde Trup:
pen verwendet wurden, den lezttn Kredit von
Zvo,ooo Franken mehr als erschöpft haben; und
daß er selbst dem Schazamte jene Fonds nicht
wird anweisen können, die es vor einigen Tagen
der Kasse des Oberzahlmeisters zukommen zu lassen
befohlen hat.

Er bemerkt zugleich, daß gegen das Ende des
Monats May und in den erster« Tagen des Monats
Iumus bei der Räumung von St. Gallen und Zü:
rich, der Oberzahimeister mehrere Summen erhal:
ten habe, die der Regierungscoinmissär aus verschieb
denen öffentlichen Kassen gezogen, und welche über
xo,oov Franken steigen, wovon er nicht anders als
durch die Rechnungen des Oberzahlmeisters Kennt:
mß erhielt) und für welche er aus eben dem Grunde
dein Schazamte keine Quittungen ausstellen konnte,
die ihm auch nicht abgefordert wurden, indem der
Fmanzminister und das Scyazamt wahrscheinlich
keine genaue' Note von jenen Zahlungen erhalten
h-utm, weil die Verbindung unterbrochen war.
D ffe Summen sollen unterdessen augewiesen wer:
den und mit Inbegriff der 30 bis 40,000 Franken,
die der O crzahlmeister noch diese Woche, er:
Hatten soll, werde«« sie eine Summe vv« 120,000

Franken für Vorhergegangen« Auslagen auf den
neuen Kredit ausmachen, den er verlangt, und der
deswegen nicht geringer seyn darf, als von 400,00a
Franken.

Dieser Minister wünschte sehr, Bürger Reprâ:
senkanten umständliche Rechnung über alle seine
Auslagen stellen zu können, bevor er um neuen Kre:
dit angesucht; aber es war «hin unmöglich, dieselbe

für den heurigen Tag zu bereiten. Er ist genöthigt,
selbst mehrere Rechnungen einzuziehen, bevor ec in
die seinigen Ordnung bringen kann, an welchen mit
möglichster Eilfertigkeit gearbeitet wird. Unterdeft
sen hatte er die Ehre, einer Commission des gross
sen Raths eine beiläufige Rechnung all seiner Aà
lagen einzureichen.

Das Vollziehungsdirektorium ladet Sie ein,
Bürger Repräsentanten, die Dringlichkeit dieser

Botschaft in Berathung zu ziehen, und die Ercff:
nung eines neuen Kredits von 400,000 Franken
für den allgemeinen Aufwand der helvetischen Ar:
mee nicht lange zu verschieben.

Republikanischer Gruß«
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a vary.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.
(Die Fortsetzung folgt.

Inländische Nachrichten.
Luzern, 26. Sept. Gestern um halb Z Uhr

Morgens firng die ganze fränkische Lime stcy

zu bewegen an, und am Morgen um 8 Uhr wm

ren die russisch: kaiserlichen Truppen aus dem »a:

ger bei Wollishofen vertrieben; ganze Schiffe voll

kaiserlicher Truppen kamen von Kusnacht über r«n

See, und wollten den Franken in den Rüaensa«:

len; leztere zogen sich bis auf den AlbiSberg zu:

rück, und die Kaiserlichen folgten ihnen bis arg

die Mitte dieses Berges nach; als diese aber ge,

wahr wurden, daß die Franken, die an zwc« Qrre

über die Limmat gesezt, den Zuncherberg bests:

hatten, zogen sie sich eilends zurück, aber zu war -

denn alle Truppen, so sich aus der Stadt Zurich

begeben hatten, wurden von allen Seiten »urur,

gccrstben, so daß gestern Abends um hä ^uyr
die ganze Stadt eingeschlossen, und a..e k-ustNst

che Truppen, so darin eingesperrt !«»>- st"
keinen Ausweg wissen. ^ ^

Bern, 27. Sept. Mehrere oWe^Bmchtt,
die diese Nacht angekommen, geoen
der Besiznahme Zürichs durch die Franken. Morg

das mehrere.
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